
Der Rat der Stadt Meckenheim verweist den von der Kämmerin aufgestellten und 
vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 gemäß  
§ 59 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 102 GO NRW zur Prüfung an den 
Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Bestätigungsvermerk zusammenzufassen 
und dem Rat gemäß § 96 GO NRW zur Beschlussfassung vorzulegen. 


